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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri.

Montag, den 29Juni izoi. Fünftes Quartal. Den ic> Meßidor IX.

Gesetzgebender Rath, 18. May.
Fortsetzung.

(Beschluß der Berichte der Petitionencommißion.)

2. Die Generalversammlung der vier Munizipalitä«
benches Districts Blenis, Canton.Bellcnz, hat mit
Verwunderung vernommen, daß ein gewisser Simon
Pizstti als Deputirter der Mehrheit der Gemeinde»
deö Distrikts Bleuis eine Bittschrift dem gesetzgebenden

Rathe eingesendet, und sich über das Verfahren der

Munizipaliàn beschwert hade. Sie erklärt dem ge,
s tzg. Rathe, daß Pizotti keineswegs ein Beauftragter
far ciu solches Geschäft weder von den Gemeinden
»och vom Volke, war.

Da die Bittschrift des Pizotti dem Vollz, Rath ist
überwiesen worden, so rathet die Pet, Commis! on, auch
dies? demselben zu übersenden. Angenommen.

Am - 9. May war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 20. May.
Präsident: Wyttenbach.

Folgendes Schreiben des B. Doctor Edels wird ver»
lesen, und dem Vollz. Rath mitgetheilt:

Bürger Stellvertreter: Der helvetische Botschafter
in Paris hat mich mit dem Beschlusse bekannt gemacht,
wodurch mir der gesetzgebende Rarh das hcioetijsthe Bür.
gerrechr ertheilt. Empfangen Sie meinen Dank für diese
Verfügung Ihrer Huld. Nichts konnte meiner Ehre
schmeicheihafcercs, nichts meinem Herzen witlkonmeres
begegnen als Slaatsgcnosse unes Volkes z» werden,
dessen mannhafte Sitte, dessen Wahrheit in Wort und
Wandel ich beständig verehrt habe. Die glücklichsten
Jahre meines Lebens sind i» der Schweiz verflossen ; ich

bin mit diesem geliebten Lande in Denk- und EmpsiN'
dungSverwandschaft getreten, seine Schiksale konnte»
mir nicht einen Augenblik fremd bleiben. Voll dcâ auf.
richtigsten Eifers übernehme ich daher zugleich mit den

Rechten alle Bürgerpflichten welche Ihr huldreicher Be-
schluß mir auflegt. Die Vorsehung gebe Ihrem Wirke»
Gedeihen, und Seegen der helvetischen Republik. Cm«

pfangcn Sie die Versicherung meiner innigsten Ver-
ehrung.

In geheimer Sitzung wird ein die Constitution be,

treffender Gegenstand behandelt.

Die Finanzcommißion erstattet über die den St. Gal«
ler Baumwollenspumerey- Anstalten zu ertheilenden P,r-
tent ein,n Bericht, der für z Tage auf den Canzleyusch

gelegt wird.
Der Gesetzvorschlag über das für den diesjährigen

Zehendeu zu bezahlende Equivalent wird in folgender

Abfassung angenommen:
Der gesetzgebende Rath,

In Erwägung, daß durch den Beschluß vom 15.

Herbstm. igoo die bisher bestandene» Gesetze über den

Loskauf der Zehnden eingestellt, und dadurch andre

endliche Bestimmungen über diesen Gegenstand noth«

wendig geworden sind;

In Erwägung, daß die nähere Entwicklung solcher

Bestimmungen die reifste Uebcrlegung erheischt, wttt.
lerw.'ilcn aber die Festsetzung dicßfälliger Hauptgrund,
sätze von dringender Nothwendigkeit sey;

In Erwägung endlich, daß das Gesetz den recht«

mäßigen Eigenthümern des Zchndcns, bis auf ersol.

genten Loskauf desselben, den Besitz ihrer jährlichen

Nutzungen sichern soll;
verordnet:

1. Alle diejenigen Artikel des Gesetzes vom io. Win«
monat l??8, welche die Zchndpflicht der nächste«
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henden Produkte betreffen so wie alle andere über

diesen Gegenstand crgangcnen Gesetze, Dekrete und

Beschlusse, sind durch gegenwärtiges Gesetz zurück

geuonimcn.

2. Von mm an sil,d und bleiben als loskäuflich erklärt:

Die Zchndcn von Gerste», Roggen, Korn oder

Dinkel, Waizen, Eichkorn, Haser, Emmer, Feld-

bohncn, Erbsen, Wicken, Paschi, Lmsen, Tabak,

M'giiv, Melgonc, Grano Turco, Fsrmcnlo nero

und panico, dann der Weinzchnten, der Heu-
und Embdzehndcn, und endlich alle in eine verän.

derliche und unveränderliche Summe GeidS umge-

sihass.nen Zehndgcfälle.

Die Art und Weift des Loskaufs wird für die-

jemgen Fälle, wo der Eigenthümer uud der Wich-

tige sich nicht gütlich vergleichen könnten, ein be-

sondereS Gesetz bestimmen.

z. Der dießjährige Zchndcn aller in vorstehendem

Artikel benannter Früchte soll sowohl dem Staate,
als den Gemeinden, Corporationen, Stiftungen
und Privatpersonen entrichtet werben, wie folgt:

iì) Alle Zehnden deS Staats der Klöster, Stifter und

übrige» Geistlichkeit solle» durch Veranstaltung der

Verwaltnngskammcrn von unpartheyischen, zu die-

sem Ende in Eid und Pflicht genommenen Männern
gcschäzt werden.

b) Alle übrigen Zehudbesitzer mögen dergleichen Sclia-

zungen selbst veranstalten: wofern aber zwischen ih-

uen und den Zchndpflichtstzen hierüber Streit cnt-

stünde, werden die Verwaltungskanimern solchen

durch die von ihnen bestellten Schätzer entscheiden

tasten.

6) Die Entrichtung des dergestalt geschähen Zehnd-

Werths geschieht bis auf Weihnachten des laufenden

Jahrs, nach freyer WiUkühr der Zehntpflichligen,
entweder in Natur oder in Geld, nach einem, in

der ersten Woche vor St. Martinstag, von der

administrativen Behörde jedes Cantons zu bestim-

wenden Mittclschlage.

>ä) Der Gesamtheit der Pflichtigen eines Zehndbczirks

bleibt jedoch unbenommen, den dießjährigcn Zehn-

den, anstatt nach vvebeschriebencr Schätzung, wic^

von Alters her durch wirkliche Ausstellung desselben

zu entrichten..

k). Die bereits in eine fixe. Geldsumme nmgea'andel-

ten Zehndgeftille iverden auch dieses Jahr entrichtet,
wie von Allerö her.

4. Alle dießjährigcn Zehnden des Staats der Klö-
stew, Stifter und übrigen Geistlichkeit sollen durch
die aominlstratwen Behörden jedes Cantons bezogen,

und vorzüglich zur Entschädigung der Besoldungen
und Rückstände der Geistliche» und Schullehrcr, so

wie zur Unterstützung der Arme», verwendet werden.

z. Gegenwärtiges Gesetz soll gedrukr, öffentlich be-

kaum gemacht, und an gewohnten Orten angcsehla-

gen werden.

(Wir holen hier die zwey früheren Berichte des Fl-
nanzausschusses über das Zehendgeschäfl, nach, die in-

vorhergehenden Sitzungen behandelt, und an die Com-

Mision MÜckgewicftn wurden.)

(Die Fortsetzung folgt.)

Einige Bemerkungen zur Grundlage gutek(
Finanzen, und zur Mäßigung und Wi-
Verlegung schiefer Urtheile über die Auf-
lagen. Von Verseh, ehmaUgemRe-
presentam.

So lange die Leidenschaften der Menschen sie nöthi»

gen sich i» Staatsgeftllschasten zu vereinigen, um durch
sie Sicherheit ihrer Rechte und des Eigenthums gegen

jene zu begründen: so lange sind Bedürfnisse over Ko-
stcn für diesen Zweck unvermeidlich, die von den Glie-
dern der Gesellschaft im Verhältniß ihres Nutzens, den

sie hieraus ziehen, bestricken werden müssen.

Ohne Einkünfte kann kein Staat, keine Versassung

bestehen; sie sind die Seele, das Lebensprincip, die

würkcnde Kraft, durch die der Staatszweck erhalten

wird; — nur durch sie kann Recht und Gerechtigkeit

gchandhabt, Sicherheit der Person und des Eigen-

lhums gegen Angriffe jeder Art kräftig -"schüft, und

möglichstes Wohlseyn und das hohe Ziel der Mcmch-

heit — möglichste Ausbildung der sittlichen Natur

erreicht und bewürkt werden.

Da nun ohne Einkünfte kein Swat bestehen kann,

so erhebt sich die Verwaltung und Besorgung der Ein-

künfte und Ausgaben zu einem besondern Zweig der

Staalsvwwaltting, der die Finanzprapis genennl wird.

Dieser Theil der Staatsverwaltung bcschnstigt sich

GUSschliGjch. N'.it der Qàiomw des Staats uud er-

'
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